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§ 1 Zweck und Gang der Darstellung

Nach der verfassungsrechtlichen Grundkonzeption des Art. 30 GG liegt 
die Kompetenz zur Ausübung staatlicher Befugnisse und Erfüllung staatli-
cher Aufgaben in der Bundesrepublik grundsätzlich bei den Ländern. Dieser 
Grundsatz wird durch Art. 70 Abs. 1, Art. 83 und Art. 92 GG für jede der 
drei Gewalten aufgegriffen und präzisiert. Die Verwaltung durch die Länder 
„im Auftrage des Bundes“ nach Art. 85 GG stellt eine der drei grundgesetz-
lich vorgesehenen Formen der Verwaltungsorganisation dar. Die Verwal-
tungsform der Bundesauftragsverwaltung bildet somit eine Ausnahme vom 
Grundsatz der Länderzuständigkeit im Bereich der Exekutive. Gegenüber 
der Länderverwaltung nach Art. 83 f. GG zeichnet sie sich durch erweiterte 
Einwirkungsrechte1 zugunsten des Bundes aus2 und stellt sich somit als 
Besonderheit im föderalen Staatsaufbau Deutschlands dar3. 

Gleichwohl erfuhr die Bundesauftragsverwaltung im wissenschaftlichen 
Diskurs und in der Rechtsprechung bislang nur in Ausschnitten Beachtung. 
Dies liegt vor allem an der Tatsache, dass der Verwaltungstypus in der 
Staatspraxis lange Zeit weitgehend reibungslos funktionierte, sodass es zu 
keinen nennenswerten gerichtlichen Auseinandersetzungen kam.4 Nach ers-
ten Untersuchungen zu dem mit dem Grundgesetz neu eingeführten Verwal-
tungstyp der Bundesauftragsverwaltung5 vollzog sich mit dem Ausbau der 
Kernenergie und den damit auftauchenden energiepolitischen Implikationen 

1 Synonym auch als Ingerenzrechte bezeichnet, von lat. ingerere, „sich einmi-
schen“. Es handelt sich um Rechte des Bundes, durch welche er auf die Verwal-
tungsführung der Länder Einfluss nehmen kann. Vgl. auch Loschelder, Die Durch-
setzbarkeit von Weisungen in der Bundesauftragsverwaltung, S. 21; Etscheid, 
VR 2010, 229 (230).

2 Vgl. Kluth, in: Bonner Kommentar, Bd. V, Art. 85 (155. Akt. 2011) Rn. 21, 31; 
Hermes, in: Dreier, GG, Bd. III, Art. 85 Rn. 70; Lange, Das Weisungsrecht des Bun-
des in der atomrechtlichen Auftragsverwaltung, S. 21; Pieper, Aufsicht, S. 20.

3 Kluth, in: Bonner Kommentar, Bd. V, Art. 85 (155. Akt. 2011) Rn. 18; Janz, Das 
Weisungsrecht nach Art. 85 Abs. 3 GG, S. 25; ders,. JURA 2004, 227.

4 Ossenbühl, Der Staat 28 (1989), 31 spricht von einem „eher […] unauffälligen 
Verwaltungstyp“; Janz, JuS 2003, 126 (127) von einem „verfassungsgerichtlichen 
und wissenschaftlichen ‚Halbschlummer‘ “.

5 Schulte-Frohlinde, Die Bundesauftragsverwaltung nach dem Bonner Grundge-
setz und ihre Entstehung; Stein, Untersuchung der Möglichkeiten einer Erweiterung 
der Bundesauftragsverwaltung; Wolst, Die Bundesauftragsverwaltung als Verwal-
tungsform.
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eine Wende, wodurch die Bundesauftragsverwaltung auch in Rechtspre-
chung und Literatur verstärkt Beachtung erfahren hat.6 Die entsprechenden 
verfassungsgerichtlichen Entscheidungen und wissenschaftlichen Arbeiten 
richteten sich in dogmatischer Hinsicht vor allem auf Fragen des Weisungs-
rechts.7 In sachlicher Hinsicht standen die Verwaltung der Bundesfernstra-
ßen8 sowie die politisch brisante Erzeugung und Nutzung der Kernenergie9 
im Mittelpunkt. Der Großteil der Arbeiten konzentriert sich auf rechtliche 
Fragen der Einwirkungsrechte und widmet sich dem Verwaltungstyp der 
Bundesauftragsverwaltung dabei von einer vom Bund ausgehenden Perspek-
tive.10 Andere Bereiche der Bundesauftragsverwaltung erfuhren aufgrund 
der überwiegend einvernehmlichen Verwaltungspraxis von Bund und Län-
dern hingegen keine vergleichbare Aufmerksamkeit.11

Dieser Befund trifft insbesondere auf die Verwaltungspraxis selbst zu. 
Wie diese und insbesondere die praktische Wahrnehmung der Ingerenzrech-
te des Bundes organisiert ist, blieb bislang im Dunkeln.12 Allgemein scheint 

6 So auch Hermes, in: Dreier, GG, Bd. III, Art. 85 Rn. 36; Dittmann, in: Sachs, 
GG, Art. 85 Rn. 6; Loschelder, Die Durchsetzbarkeit von Weisungen in der Bundes-
auftragsverwaltung, S. 21; Janz, Das Weisungsrecht nach Art. 85 Abs. 3 GG, 
S. 116 ff.; Oebbecke, in: Isensee / Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd. VI3, 
§ 136 Rn. 57; Ossenbühl, in: Brenner / Huber / Möstl, Festschrift Badura, S. 975 f.; 
ders., Der Staat 28 (1989), 31 f.; Sommermann, DVBl. 2001, 1549 (1555).

7 Vgl. BVerfGE 81, 310 ff. – Kalkar II, zu Umfang, Grenzen und Verbindlichkeit 
des Weisungsrechts; dazu auch BVerfGE 84, 25 ff. – Schacht Konrad; BVerfGE 100, 
249 ff. – Allgemeine Verwaltungsvorschriften, zur Kompetenz zum Erlass von allge-
meinen Verwaltungsvorschriften; BVerfGE 102, 167 ff. – Bundesstraße B 75, zur 
gegenständlichen Reichweite des Weisungsrechts; BVerfGE 104, 249 ff. – Biblis A, 
zum Umfang der Sachkompetenz des Bundes beim Vollzug des Atomrechts; 
BVerfGE 126, 77 – Luftsicherheitsgesetz, zur Zustimmungsbedürftigkeit der Rege-
lung des Verwaltungsverfahrens sowie Änderungen der übertragenen Aufgaben. 
Pauly, Anfechtbarkeit und Verbindlichkeit von Weisungen in der Bundesauftragsver-
waltung; Loschelder, Die Durchsetzbarkeit von Weisungen in der Bundesauftragsver-
waltung; Lange, Das Weisungsrecht des Bundes in der atomrechtlichen Auftragsver-
waltung; Steinberg, AöR 110 (1985), 419 ff.; Ossenbühl, Der Staat 28 (1989), 31 ff.; 
trotz des Titels behandeln auch Haun, Die Bundesaufsicht in Bundesauftragsangele-
genheiten; Steinberg, Bundesaufsicht, Länderhoheit und Atomgesetz, und Tschent-
scher, Bundesaufsicht in der Bundesauftragsverwaltung, fast ausschließlich das 
Weisungsrecht des Bundes.

8 Dazu Wolst, Die Bundesauftragsverwaltung als Verwaltungsform.
9 Oebbecke, in: Isensee / Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd. VI3, § 136 

Rn. 57; dazu Lange, Das Weisungsrecht des Bundes in der atomrechtlichen Auf-
tragsverwaltung und ders., NVwZ 1990, 928.

10 So auch Steinberg, AöR 110 (1985), 419 (420).
11 So Janz, Das Weisungsrecht nach Art. 85 Abs. 3 GG, S. 119.
12 Lerche, in: Maunz / Dürig, GG, Bd. V, Art. 85 (26. Ergl. 1985) Rn. 17, dort 

Fn. 9; Oebbecke, in: Isensee / Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd. VI3, § 136 
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das Interesse an administrativen Binnenstrukturen, also der „Innenwelt“ 
staatlichen Handelns, in der rechtswissenschaftlichen Betrachtung eher ge-
ring ausgeprägt.13 Lediglich die damals noch recht junge Verwaltungspraxis 
der Bundesfernstraßenverwaltung hat durch Wolst14 eine wissenschaftliche 
Aufarbeitung erfahren. Dabei ist die Verwaltungspraxis der Bundesauftrags-
verwaltung aufgrund der Verflechtung von Bund und Ländern im föderalen 
System der Bundesrepublik Deutschland von besonderem Interesse. Dass es 
trotz der ausgeprägten Direktionsbefugnisse des Bundes nach Art. 85 GG 
selten zu rechtlichen Differenzen zwischen Bundes- und Landesebene 
kommt, überrascht aufgrund der scheinbar konfliktträchtigen Einwirkungs-
rechte zunächst. Dies mag auf eine weitgehende gegenseitige Akzeptanz 
und gute Kooperation der beiden Ebenen zurückzuführen sein. Jedoch feh-
len insbesondere Untersuchungen darüber, wie sich die Verschränkungen 
zwischen Bund und Ländern in der täglichen Verwaltungspraxis auswirken 
und die Zusammenarbeit im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung auch 
und gerade abseits der Vorgaben des Art. 85 GG beeinflussen. Ungeklärt ist 
auch, ob die derzeitige Rechtslage eine effiziente Verwaltungspraxis ge-
währleistet. Diese Lücke soll die folgende Darstellung schließen, indem sie 
einen wertenden Überblick über den ‚modus operandi‘ der Bundesauftrags-
verwaltung gibt.

In welcher Weise sich die Zusammenarbeit der föderalen Parteien ausge-
staltet, soll Gegenstand dieser Arbeit sein. Insbesondere soll aufgezeigt 
werden, inwieweit sich abseits der verfassungsrechtlich formalisierten Auf-
sichtsmittel weitere Kooperations- und Koordinationsinstrumente zwischen 
Bund und Ländern etabliert haben, um eine schnelle und effektive Erfüllung 
der Verwaltungsaufgaben zu gewährleisten und wie diese im Einzelnen 
ausgeprägt sind. Inwieweit die Zusammenarbeit hier tatsächlich reibungslos 
verläuft15, ist zu hinterfragen.

Zunächst wird die Bundesauftragsverwaltung gemäß Art. 85 GG als Ver-
waltungstyp skizziert. Diese Darstellung soll aufgrund der bereits mannig-
faltig vorliegenden Literatur zu diesem Thema auf die für das Verwaltungs-
verfahren wesentlichen Grundzüge beschränkt bleiben. Hinsichtlich der 
Anzahl der bereits vorliegenden Arbeiten, insbesondere zum Weisungs- und 

Rn. 57 stellt mit Verweis auf Blümel, in: Isensee / Kirchhof, Handbuch des Staats-
rechts, Bd. IV2, § 101 Rn. 59 ein Defizit an empirischen Untersuchungen zur Ver-
waltungspraxis fest.

13 Döhler, Die politische Steuerung der Verwaltung, S. 15.
14 Die Bundesauftragsverwaltung als Verwaltungsform.
15 So Tschentscher, Bundesaufsicht in der Bundesauftragsverwaltung, S. 30; 

Steinberg, AöR 110 (1985), 419 (420 f.) spricht gar von einer „gemeinschaftlichen 
Verwaltung“.


